
Kassenabrechnung

EBM-Reform ab dem 01.04.2020 – Die Änderungen 
für Dermatologen (Teil 1)
Nach langen Vorbereitungen und zähen Verhandlungen haben sich KBV und Kran-
kenkassen im Dezember 2019 im Bewertungsausschuss über eine EBM-Reform 
verständigt. Nahezu alle EBM-Ziffern werden dabei neu bewertet, zudem werden 
die Prüfzeiten angepasst. Es folgen die wichtigsten Änderungen für Dermatologen.

Die wesentlichen Inhalte

Mit der Reform, die am 01.04.2020 in 
Kraft tritt, werden Vorgaben aus dem 
Terminservice- und Versorgungsge-
setz (TSVG) und aus früheren Be-
schlüssen des Bewertungsausschus-
ses umgesetzt.

Auflichtmikroskopie wird 
 Kassenleistung
Die für Dermatologen wichtigste Än-
derung betrifft die Aufnahme der Auf-
lichtmikroskopie (Dermatoskopie) in 
den Leistungskatalog der GKV: Ab 
dem 01.04.2020 ist die Auflichtmikro-
skopie fakultativer Inhalt der dermato-
logischen Grundpauschalen und des 
Hautkrebsscreenings. Die Anmerkung 
zur EBM-Nr. 01745, wonach die Auf-
lichtmikroskopie/Dermatoskopie nicht 
Bestandteil dieser Gebührenord-
nungsposition ist, wurde gestrichen.

Das bedeutet zweierlei:
1. Eine Auflichtmikroskopie muss zwar 

nur dann erfolgen, wenn eine sol-
che Untersuchung im Rahmen des
Screenings oder im Rahmen kurati-
ven Behandlung bei unklaren Haut-
veränderungen sinnvoll ist. Aller-
dings ergibt sich aus 4.3.2 der Allge-
meinen Bestimmungen des EBM,
dass ein Auflichtmikroskop/Derma-

toskop von der Praxis vorgehalten 
werden muss. 

2. Da die Auflichtmikroskopie ab dem
01.04.2020 Kassenleistung ist, kann
diese Untersuchung nicht mehr als
IGeL-Leistung privat abgerechnet
werden.

Merke

Zum Ausgleich für die Aufnahme 
der Auflichtmikroskopie in den 
Leistungskatalog der GKV wird die 
Bewertung der Nr. 01745 für das 
Hautkrebsscreening um 39 Punk-
te von bisher 214 Punkten auf 253 
Punkte angehoben. Dies ent-
spricht bei einem Orientierungs-
wert von 10,9871 Cent in 2020 
 einer Erhöhung um 4,28 Euro je 
Hautkrebs-Screening.

Die damit verbundene Erhöhung des 
Punktzahlvolumens (lt. KBV-Schät-
zung ca. 15,7 Mio. Euro p. a.) tragen die 
Krankenkassen in voller Höhe. Zudem 
hat die Aufnahme der Auflichtmikros-
kopie in den fakultativen Inhalt der 
dermatologischen Grundpauschalen 
eine Erhöhung der Bewertungen der 
Nrn. 10210 bis 10212 zur Folge.

Allergologische Diagnostik wird 
neu strukturiert
Umfangreiche Änderungen gibt es 
bei der allergologischen Diagnostik: 

Für die allergologische Anamnese 
und/oder zur Beratung und Befund-
besprechung nach Vorliegen der 
 Ergebnisse der Allergietestung wird 
eine neue Abrechnungsposition  
in den EBM aufgenommen. Für die 
bisher in den Nrn. 30110 und 30111 
enthaltenen Kosten für die Durch-
führung der Testreihen sind künftig 
zwei Kostenpauschalen berech-
nungsfähig.

>> Einzelheiten hierzu lesen Sie in der
nächsten Ausgabe des Wirtschafts-
briefs Dermatologie.

Weitere Anpassungen

Im Übrigen musste die EBM-Reform 
aufgrund einer Vorgabe im Beschluss 
des Bewertungsausschusses von 
2012 „punktsummenneutral“ erfol-
gen. Mit anderen Worten: Durch die 
EBM-Reform durfte sich das ins-
gesamt abzurechnende Punktzahl-
volumen sowohl für Leistungen inner-
halb der morbiditätsbedingten Ge-
samtvergütung als auch für extrabud-
getäre Leistungen nicht verändern.

Aus der durch das TSVG vorgege-
benen Absenkung der technischen 
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Leistungen zugunsten einer Förde-
rung der sprechenden Medizin resul-
tieren zum Teil deutliche Höher-
bewertungen insbesondere der 
 Gesprächsleistungen, auch bedingt 
durch eine Anhebung des kalkula-
torischen Arztlohns von bisher 
105.571,80 Euro auf jetzt 117.060 Euro.
Im Gegenzug wurden die meisten 
technischen Leistungen niedriger be-
wertet. 

Schließlich wurden die Zeitansätze 
unter Berücksichtigung des medizi-
nisch-technischen Fortschritts und 
der Delegationsfähigkeit von Leistun-
gen medizinisch plausibilisiert. Im 
 Ergebnis konnten dadurch die Prüf-
zeiten – ausgenommen Leistungen 
mit konkreten Zeitvorgaben – um 
durchschnittlich 30 Prozent abge-
senkt werden. Die Anpassung der Kal-
kulations- und Prüfzeiten an die tat-
sächlichen Gegebenheiten wird das 
Risiko, wegen der Überschreitung der 
Auffälligkeitsgrenze von 780 Stun-
den/Quartal mit einer Plausibilitäts-
prüfung konfrontiert zur werden, 
deutlich verringern.

Ausblick

Mit dem Beschluss vom 11.12.2019 
wurden noch nicht alle EBM-Bau-
stellen beseitigt. So wurde die gesetz-
lich vorgegebene Abstaffelung der 
 Bewertungen für Untersuchungen 
mit einem hohen technischen Leis-
tungsanteil ab einem bestimmten 
Schwellenwert mit diesem Beschluss 
nicht umgesetzt. Auf der Agenda 
steht weiterhin eine Überprüfung der 
Bewertungen für ambulante Opera-
tionen, und zwar spätestens zum 
01.01.2022.

In der Tabelle auf der letzten Seite  
dieser Ausgabe finden Sie für die 
wichtigsten dermato logischen Leis-
tungen die Bewertungen und Prüfzei-
ten bis zum 31.03.2020 sowie die ab 
dem 01.04.2020 geltenden Werte.

Leserforum Datenschutz

Befunde an Patienten nur per verschlüsselter E-Mail
von RAin Anika Mattern, Münster, kanzlei-am-aerztehaus.de

Frage: „Ist es nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erlaubt, Befunde 
an Patienten per Fax oder E-Mail weiterzugeben, wenn die Patienten vorher eine 
Einverständniserklärung unterschrieben haben?“

Antwort: Gesundheitsdaten fallen 
 unter die gesetzliche Regelung des 
Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Dieser benennt 
solche personenbezogenen Daten, 
die als besonders sensibel und daher 
besonders schutzwürdig eingestuft 
werden. Darunter fallen auch ärzt liche 
Befunde. 

Art. 32 DSGVO verlangt, dass bei der 
Datenverarbeitung „geeignete tech-
nische und organisatorische Maßnah-
men [getroffen werden], um ein dem 
Risiko angemessenes Schutz niveau 
zu gewährleisten“. Auch das Bundes-
datenschutzgesetz nimmt darauf 
 Bezug. Art. 5 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO 
fordert zudem, dass die  Daten so ver-
arbeitet werden, dass eine angemes-
sene  Sicherheit der personenbezoge-
nen Daten gewährleistet wird. Es stellt 
sich die Frage, ob dieser Sicherheits-
standard bei der Übermittlung per 
 E-Mail oder Fax gewährleistet werden
kann. Dies dürfte bei einer Übermitt-
lung  eines ärztlichen Befunds per 
 verschlüsselter  E-Mail unproblema-
tisch zu bejahen sein. Werden Daten 
jedoch unverschlüsselt übertragen, 
können sen sible Informationen in die 
Hände unbefugter Dritter gelangen. 
Schlimm stenfalls droht eine Verlet-
zung der ärztlichen Schweigepflicht. 
Ob ein Patient in die unverschlüsselte 
Datenübermittlung einwilligen kann, 
ist noch nicht richterlich geklärt.  
Die Datenschutzbehörden vertreten 
mehrheitlich die Auffassung, dass 
 eine Einwilligung  unzulässig ist, so-
dass eine solche Vorgehensweise 
 datenschutzrechtliche Risiken birgt. 

Daneben birgt auch die Übermittlung 
per Telefax gewisse Risiken, sodass 

stets eine Risikoanalyse im Einzelfall 
erforderlich ist. Nach den „Hinweisen 
und Empfehlungen zur ärztlichen 
Schweigepflicht, Datenschutz und 
Datenverarbeitung in der Arztpraxis“ 
der Bundesärztekammer und der 
 Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
muss jedenfalls im Rahmen einer 
 Abgangskontrolle sichergestellt wer-
den, dass 
• die richtige Faxnummer und
• der richtige Adressat angewählt

werden und
• bei dem jeweiligen Adressaten nur

Berechtigte von den Daten
Kenntnis nehmen können.

Vor Absendung des Faxes kann 
 danach ggf. eine telefo nische Rück-
sprache mit dem Empfän ger erfor-
derlich sein.

Fazit
Die Übermittlung von Patienten-
daten per unverschlüsselter E-Mail 
oder Fax birgt – trotz Einwilligung 
des Patienten – ein hohes daten-
schutzrechtliches Risiko. Im Zusam-
menhang mit Gesundheitsdaten 
stellen die verschlüsselte Kommu-
nikation oder der Versand auf dem 
Postweg deshalb stets den sicher-
sten Weg dar.

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• „Hinweise und Empfehlungen zur
ärztlichen Schweigepflicht, Daten-
schutz und Datenverarbeitung in
der Arztpraxis“ bei der KBV online
unter iww.de/s3238

• „DSGVO-Bilanz: erste Erfahrungen,
aktuelle Entwicklungen und Ab-
mahnrisiken in der Praxis“ im Wirt-
schaftsbrief Dematologie Nr. 1/2019
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Leserforum EBM

Videosprechstunde: 
keine schrift liche Einwilli-
gung mehr erforderlich
Frage: „Die Beratung per Video-
sprechstunde kann jetzt auch bei Kas-
senpatienten erfolgen, die bisher 
nicht in der Praxis behandelt wurden. 
Müssen wir dennoch eine schriftliche 
Einwilligung des Patienten einholen?“

Antwort: Eine schriftliche Einwilli-
gung des Patienten ist nicht mehr 
 erforderlich. KBV und Krankenkassen 
haben die Anlage 31b zum Bundes-
mantelvertrag-Ärzte (Vereinbarung 
über die Anforderungen an die tech-
nischen Verfahren zur Videosprech-
stunde) geändert. Danach ist eine 
schriftliche Einwilligung des Patienten 
in die  Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung nicht mehr erforderlich 
(§ 4). Die Einwilligung des Patienten  –
selbstverständlich nach entsprechen-
der Aufklärung – kann auch im Rah-
men des Arzt-Patienten-Kontakts in
der Videosprechstunde erfolgen. Dies 
ist auch im Digitale-Versorgung-
Gesetz klargestellt worden.



EBM-Reform 2020  
Die wichtigsten Leistungen für Dermatologen ab dem 01.04.2020

EBM-Nr. Legende (Kurzfassung) Bewertung (Punkte) Prüfzeit (Minuten)
bis 31.03.2020 ab 01.04.2020 bis 31.03.2020 ab 01.04.2020

01740 Beratung Früherkennung kolorektales Karzinom 115 116 7 5

01745 Hautkrebs-Screening 214 253 16 13

10210 Grundpauschale bis 5. Lbj. 129 136 9 8

10211 Grundpauschale 6. bis 59. Lbj. 140 144 9 8

10212 Grundpauschale ab 60. Lbj. 143 147 11 9

10310 Bestimmung Erythemschwelle 78 59 3 2

10320 Behandlung Naevi flammei 186 186 1 1

10322 Behandlung Hämangiome 152 152 1 1

10324 Behandlung Naevi flammei/Hämangiome 149 149 1 1

10330 Behandlungskomplex ausgedehnte offene Wunde 272 271 16 11

10340 Kleinchirurgie I 57 58 4 3

10341 Kleinchirurgie II 129 129 6 5

10342 Kleinchirurgie II 239 234 12 10

10343 (Teil-)Excision Körperstamm/Extremitäten 136 140 6 5

10344 (Teil-)Excision Kopf/Gesicht/Hand 246 236 12 9

10345 Zusatzpauschale Onkologie 191 191 18 13

10350 Balneophototherapie 398 398 1 1

30120 Rhinomanometrischer Provokationstest 65 66 4 3

30121 Subkutaner Provokationstest 164 162 2 1

30122 Bronchialer Provokationstest 661 741 16 8

30123 Oraler Provokationstest 164 143 2 2

30130 Hyposensibilisierung 94 102 3 3

30131 Zuschlag zur Nr. 30130 71 80 2 2

30430 Selektive Phototherapie 55 53 1 1

30431 Zuschlag PUVA 35 31 1 1

30500 Phlebologischer Basiskomplex 164 155 11 8

30501 Verödung Varizen 94 107 5 3

30600 Prokto-/Rektoskopie 85 94 4 3

30601 Zuschlag Polypenentfernung 57 62 5 4

30610 Hämorrhoiden-Sklerosierung 95 81 5 3

31501 Postoperative Überwachung 1 143 141 5 5

31502 Postoperative Überwachung 2 258 243 5 5

33061 CW-Doppler extremitätenversorgende Gefäße 108 90 7 5

33072 Duplex-Sonografie Gefäße der Extremitäten 260 224 14 11

33075 Zuschlag Farbduplex 62 37 ./. ./.

33080 Sonografie Haut 74 63 6 4

35100 Psychosomatische Diagnostik 152 193 16 14

35110 Verbale Intervention 152 193 16 14


